
SATZUNG
liber die Erhebung von
Ver~altungsgebtihre~

Ver~altungsgebtihrenord~u~g

At~fqruIld VOll § 4 der Gemeindeordnullg für B2den-Wlirttemberg und
den ::;,§ 2 und 8 des Eomm1.lnalabgabengesetzes hat der Gemeinderat
d.~~r ~3enlei11de ~~lill1eln1sfeld aln 17.12. 1~~l91irl ~··~·;fft:--ntli_chf2'r SitZ!.-il~SJ
folgende Satzung beschlossen:

$ Jl.

GeJbültn.:IT:"iE'JlIlp:JfJl.jic1htt

Die Gemeinde erhebt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung
oder im Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungsgebtihren nach
dii?Sel- SatzLlrlg" s0'01eit nicl1ts anderes l)estinunt ist.

8': "':!';:J! "-

C~fjfurlEJlIls.\Clln1J.li]L:ifuilliE :iL

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflich~et:

1. wer die AmtshandluIlg veranlaßt oder in desseIl In~ere5se Sle
vc~genOI}1mel1 wird.
2. wer die Geblihrenschuld der Gemeinde gegenüber durch schriftli­
c11 r:":4 E r}:.1ä r1..lIl s;:r ijbel·ol10TI1111E'11 11a t o di:? 1- fÜl- di e. Gebü11 rel1 S C111Jl 0_ e.irles
alldere~1 kraft Gesetzes haftet.

(:2) N":'l1rere GEbührenschLlldner haften als Gesamtschuldner.

(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, dIe

a) Angelegel1heiten der Sozial- Ulld Jugendl1ilfe und der Kriegsop­
ferfürsorge r die DurcLfül1nmg des ~)chwerLehindertenqeset;.::e:::und
des Helmkellrergesetzes sowie das Ausweiswesen für Schwerbesch~­
digte und Schwerbehinderte betreffen,
b) die Durchführung des Wehrpflichtgesetzes sowie des Gesetzes
über die Sicherllng des Unterhalts fiir Al1gellbrige der zum Wehr­
dienst einberufenen Wehrpflichtigen betreffen,
cl dem Arbeitsfrieden dienen,
d) sich aus dem Dienstverhältnis der Beamten, Angestellten,
Arbeiter u!ld Versorgtlngsenlpfänger des 6ffentlichen Dienstes
ergeben,
e) Gnadensachen betreffen,



f) Liberwiegel1d im bffelltlic11e11 Illteresse vorgenommell werdel~1
g) geringfUglger Natur sind, insbesondere einfache AuskUnfte

(2) Von der Entrichtung der Verwaltungsgebtihren sind, soweit
Gegenseitigkeit besteht, befreit:

al das Land Baden-WUrttemherg,
b) die Bundesrepublik Deutschland,
c) die juristi.schen Personen des öffentlichen Fechts, die nach
den Haushaltsplänen des Landes oder Bundes fUr Rechnunq des
Landes oder des Bundes verwaltet werden, -
d) die Gemeinden. Gemeindeverbände und Zweckverbände in Baden­
vJürttemberg.

Die Befreiung tritt nlcht ein, soweit die vorstehend genannten
berechtigt sind. die Gebühren Dritten aufzuerlegen. Nicht befreit
sind ferner die sondervermögen im Sinne von § 26 der Bundeshaus­
haltsordnung il1 der jeweils geltenden Fassung, die kaufmännisch
eingerichteten Betriebe \lnd die betriebswirtschaftlichen Unter­
nehmen und Einrichtungen des Landes und der Bundesrepublik
Deutschland sowie die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche
Bundespost. Dasselbe gilt fUr die wirtschaftlichen Unternehmen
der Gemeinden (§ 102 der Gemeindeordnung), Gemeindeverbände und
ZHeckverbände,

§ 4
Ge.Jbii~hrtE!illIl:n,o,me

11 Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem als
Anlage zu dieser Satzung beigefügten GebUhrenverzeichnis. FUr
Amtshandlungen, für dIe das GebUtrenverzeichnis keine Gebühr
vorsieht und die nicht gebührenfrei sind. ist eine GebUhr von
3.-- DM bis 500.-- DM zu e~heben.

(2) Ist eine GeJJUhr innerhalb eines GebUhrenrahmens zu erheben.
bemißt sich ihre Höhe Dach dem Verwaltungsaufwand, nach der
Bedeutung des Gegenstandes, nach dem wirtschaftlichen oder
sonstigen Interesse für den Gebtihrenschuldner sowie nach seinen
wirtschaftlichen Verhältnissen.

(3) Ist eine GebUhr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen,
so ist der Verkehrswert zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung
maßgebend. Der Gebtihrenschuldner hat auf Verlangen den Wert des
Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenUgender
FUhrung des Nachweises hat die Behörde den Wert auf Kosten des
GebUhrenschuldners zu schätzen. Sie kann sich hierbei Sachver­
ständiger bedienen.

(4) Wlrd der Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung abgelehnt,
wird 1/10 bis zum vollen Betrag der GebUhr erhoben. Wird der
Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine
Gebühr erhoben. irHrd der An trag auf Vornahme einer F.mtshandlung ,
mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Beendigung
der Amtshandlung zurUckgenommen oder unterbleibt die Amtshandlung
aus sonstigen. vom Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je
nach dem Stand der Bearbeitung 1/10 bis zur Hälfte der vollen
GebUhr erhoben. Die MindestgebUhr beträgt 3,-- DM.



(5) FUr regeln~ßig wiederkehrende Arn~shandlungen für den gleichen
Gebührenschuldner, können PauschalgenUhren festgesetzt werden.

:§ 5<

AuskUThftspfRic~t

Der Geb\ihrenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der
Gebühr erforderlichen Angaben wahrheitsgem~ß und vollständig zu
machen und die notwendigen unterlagen in urschrift oder beglau­
bigter- Abschr:Lft vcrz:ulegen.

S' 16

~tsteh~Eg umd Fä21ig~eit der Zarulurug

(1) Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Amtshandlung, für
die sie erhoben wird. Bei Zurücknahme eines Antrags nach § 4
Äbsatz 4-Satz 3 diese-c Satzung entsteht :siemit der Zurücknahme
und 1n den anderen Fällen des § 4 Absatz 4 Satz 3 dieser Satzung
mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung. Die Gebühr wird mit
der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig.

(2) Schriftstücke oder sonstige Sachen können bis zur Entrichtung
der Gebühr zurückbehalten oder an den Gebührenschuldner auf
dessen Kosten unter Nachnahme der Gebühr Ubersandt werden.

(3 Die Vornahme einer Amtshandlung kann davon abhängig gemacht
werden, daß die Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder für
sie Sicherheit geleis~et wird. Von der Anforderung einer Voraus­
zahlung oder der Anordnung einer Sicherheits leistung ist abzuse­
hen. wenn dadurch eine für den Gebührenschuldner unzumutbare
Verzögerung entstehen wUrde oder dies aus sonstigen Gründen
unbilllg \-II~re.

§ 71

RJlJlS1l.altg€n

(1) In der Verwaltungsgebühr sind die der Behörde er\-llachsenden
Auslagen inbegriffen. Der Ersatz der Auslagen kann besonders
verlangt werden, soweit diese das übliche Maß erheblich überstei­
gell. Dasselbe gilt, wenn für eine Amtshandlung keine Gebühr
erhoben \"'1ird.

(2) Als Auslagen, die neben der Gebühr erhoben werden können,
kommen insbesondere in Betracht:

a) Telegraphen- und Fernschreibgebühren,
b) Feise}~osten,
cl Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
d) Vergütungen für Zeugen und Sachverst~ndlge sowie sonstige
Kosten der Beweiserhebung,
el Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen für
Leistungen und Lleferungen,
f) Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und sachen.

I~ Pür die Erstattung von Auslagen gelten die für Gebühren
ge tenden Vorschriften entsprechend.



§\ :E;

Schlußyorschr2f~eE

(1) Diese Satzung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

(2) Zu gleIcher Zeit treten die Verwaltungs gebührenordnung vorn
22. Oktober 1965 und alle sonstigen dieser Satzung entsprechenden
oder widersprechenden Vorschriften außer Kraft.

(3) Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwaltunqsqebühren in
besonderen Geblihrensatzungen der Gemeinde.

lBlrnweis::

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der
GemO beim zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, 1st zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die GenehmIgung
oder dIe Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

den 17. Dezember 1991

rmeister

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren

- Verwaltungsgebührenordnung - vom 17.12.1991 wurde im Amtsblatt der
Gemeinde Wilhelmsfeld Nr. 4 vom 24. Januar 1992 öffentlich

bekanntgemacht. Sie tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Die Satzung wurde dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg
mit Schreiben vom 27. Januar 1992 angezeigt.

Wilhelmsfeld, den 27. Januar 1992
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1

2

Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4
Abs. 4 Satz 1 der Satzung)

wegen Unzuständigkeit gebührenfrei

Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4
Abs. 1 Satz 2 der satzung)

1/10 - volle
Gebühr mind.
3,-- DH

3,-- bis 500,--
DH

3 l.-\nträge
Bearbeitung von mündlichen und schrift­
lichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen
und dergI. , die von der Gemeinde nicht
in elgener Zuständigkeit zu bescheiden
sind, soweit die Mitwlrkung der Gemeinde
nicht vorgeschrieben oder angeordnet
1st. 0{ ~bis

4 Auskünfte insbesondere aus Akten und
Bi..; chel-n oder Einsichtnahme in solche

mündliche Auskünfte einfacher Art sind
gebührenfrei

100,-- DM

3,-- bis
50,-- DM

r::. __-' ,
6 Befreiung (Ausnahmebewilligungen, Dispense)

von gesetzlichen vorschriften oder ge­
melndlichen Bestimmungen DlS

7
500,- Dlvl

Beglaubigungen, Bestätigungen
a) von Unterschriften, Handzeichen und

Siegeln 3,-- bis
25,-- DM

b) de=: übereinstimmung von Jl.JJschriften,
Auszügenf Niederschriften, Ausferti­
gungen, Fotokopien usw. aus amtlichen
A~ten oder privaten Schriftstücken
lnit der- Urschrift je Seite 0,:,0 bis

5,-- DH
mine.. 1f-- DM

Werderl mellrere Un~erschriftell glei.ch­

zeitlg 111 einer Urkunde beglaubigt oder
wird di~ U!lterschrift einer Person mehr­
f Ci.C ~~i. ,:t -df \1 e r f. C 11i eclelJ. eil lTr}:1.111clerl ; ab e 1­

,-",.t::~,_,,~_,,'j F-;'le'~ ''fle'c117c.'tic q,::,c.~t,:>llteT~
~~~l ~~'~~il~:'_' b~;"1Cl~lb'igt~ L;'~'_l:;mTItt -;,~,~--für -die
erste Unterschrift die volle Gebühr, für
jede weitere die H~lfte der für die erste
el"'"11{)})eIle (Je})lil1r~ ZUlfl ..~11satz.



Besondere verwaltungsgebühr wird für
die Vornahme einer Amtshandlung erhoben,
wenn diese mutwillig beantragt oder er­
schwert wird und dadurch ein besonderer
Verwaltungs aufwand entsteht 50,-- bis

1.000,-- Dl'1

Fundsachen

Aufbewahrung einschließlich Aushändigung
an den Verliererr Eiqentümer oder Finder
a) bei Sachen bis zu 1.000,-- DM Wert 2% des Werts,

mind. jedoch
3,-- DM

bl bei Sachen liber 1.000,-- DM Wert 2% von 1.000,--
DM u. 1% des
Melln ..••ertes

CI bel Tieren 2% des Werts,
mind. jedoch
unterbringungs­
kosten

9

10

11

12

E,e s el12 llli~J\.lrl.\~ 2il
Best~~igungenf ZCtlgnissE, htteste,
~usweise aller Art (auch Zweit- ll11d
1'.tlel1rfe,1-ti~1lUlr~Terl. sC''\t]eit 11iclltS a11­
deres bestimmt ist

Bestattungsrecht
a) Ausstellung eines Leichenpasses

(§§ 44 und 45 BestG)

b) Unbedenklichkeitsbescheinigung
für Feuerbestattung (§ 16 Abs.
2 Nr. 2 EestVO)

Feiertagsrecl1t
a) Befreiung von verbotenen Tätig­
kelten während des Hauptgottes­
dienstes (§ 7 .A.bS. 2 Feiertagsge­
setz)

b) Befreiung vom Tanzverbot an be­
stimmten Feiertagen (§ 11 Feier­
tagsgesetz)
1. pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen

von 3.00 bis 24.00 Uhr verboten
Eind

~. pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen
während des ganzen Tages verboten
sind

.,:>, bis
30,-- DH

5,-- bis
30,-- DH

5,-- bis
10,-- DH

20,-- bis
50,-- DM

50,-- bis
100,-- DH

100,-- bis
150,-- DIvl

13 Genehmigungen! Erlaubrliss2, Zulassungen
KonzeSSlonen. Bewilligungen und dergI.
aller Art, s~weit nlchts anderes be-

3,-- bis
500,-- DM



14
Glftschei~l ErteiJ.unq eilles Erlaubrlis-

scheins für den Erwerb von Gift 5,-- bis
50,-- DH

Kirchenaustritt für die Amtshandlung
im Kirchenaustrittsverfahren je Person 10,-- bis

50,-- DH

5,-- DM

DM

3,-- Dlvl

1 bis 5% mind.
jedoch je ange­
fangene Stunde
der Inanspruch­
nahme 20,-- DH

Po des Werts,
nnnd . 3, - - DM

3 --,

0,5% des Werts,
mind. 3,-- DM

Gutachten (Augenscheine) Nach dem
Wert des Gegenstandes

Hinterlegungen
al Annahme von Urkunden samt Anlagen
je Stück - soweit nicht unter bl
b) Annahme von Geld, Wertsachen, Wert­
papieren

c) Rückgabe von Urkunden nach a) je
angefangenem Jahr der Hinterlegung,
falls sie erst nach Ablauf eines Jahres
erfolgt
d) Rückgabe von Geld, Wertsachen und
Wertpapieren nach b) je angefangenem
Jahr der Hinterlegung

Lohnsteuerkarten Ausstellung einer
Lohnsteuerkarte für verlorene, un­
brauchbar gewordene oder zerstörte
Lolinsteuerkal-te

15

16

.,..,10

17

19 Helderecht

a) Auskünfte aus dem Melderegister

1. Einfache Auskunft
(§ 32 Abs. 111G) 7,-- DM,
erweiterte Auskunft
(§ 32 Abs. 2 MG) ... ,........ 10,-- DM,
Gruppenauskunft (§ 32 Abs. 3,
§ 34 At·s. I, 2 ll. 3 MG) 2,-- DM
]ewells für Jede Person, auf
die sich die Aus}(unit erstreckt.

Ist für die Erteilung der Aus­
kunft ein außergewöhnlicher Ver­
waltungsaufwand erforderlich, so
kann die Gebühr bis auf das Dop­
pelte erhdht werden.

2. Gruppenauskunft, die mit Hilfe
der automatischen Datenverarbei-
tung gegeben wird .

b) Datenübermittlungen

20,-- bis
5.000,-- DN.



1. DatenUbermlttlungen an Behörden
und sonstige öffentliche Stellen
(§ 29 MG), an Eochschulen und an­
dere öffentliche Einrichtungen mit
der Aufgabe unabhängiger wissen­
schaftlicher Forschung (§ 20 LDSG)
und an öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaften (§ 30 MG) 2, DM

für jede Person, auf die sich die
Datenübermittlung erstreckt. Die
Erhebung der GebUhr unterbleibt,
wenn diese im Elnzelfall weniger
als 20,-- DM betragen würde.

2. DatenUbermittlungen nach Ziffer 1,
die mit Hilfe der automatischen
Datenverarbeitung vorgenommen wer-
den 20,-- bis

5.000,-- DM.

cl Auskunftssperren

Erstmalige Eintragung einer Auskunfts-
sperre (§ 33 MG) 30,-- DM,

Verlängerung wegen Fristablauf

d) Bescheinigungen der Meldebörde

15,-- DM.

5 --,

Zusätzliche Meldebestätigungen und
sonstige Bescheinigungen der Melde­
behörde je Bescheinigung
werden mehrere gleichlautende Be­
scheinigungen gleichzeitig beantragt,
so ermäßigt sich die Gebühr für jede
weitere Bescheinigung auf die Hälfte.

DM;

e) Sonstige Amtshandlungen der Meldebe-
hörde 5, -- bis

100,-- DM.

f) GebUhrenfrei sind:

1. Die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige.

2. Die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG).

3. Die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und
Löschung von Daten des Melderegisters
(§ 12 und § 13 MG).



Personalausweisrecht

Bescheinigungen nach dem Personal aus­
weisrecht für die keine bundes- oder
landesrechtlichen Gebührenregelungen
bestehen. 5,-- DM

1/10 bis 1/2
der Gebühr nach
al, mind. 3,-­
Dl1

Eechtsbehelfe
(Widerspruch, Einspruch in Wahlan­
fechtungsverfahren, Gegenvorstellung,
Dienstaufsichtsbeschwerde usw. l
a) wenn die Rechtsbehelfe im wesent­
lichen als unzulässig oder unbegründet
zurückgewiesen werden oder wenn die Ge­
bühr einem Gegner auferlegt werden kann,
der die angefochtene Verfügung oder Ent-
scheidung beantragt hat 10,-- bis

300/-- DM
b) bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe,
wenn kein Grund vorliegt, von einem Ge­
bül1renansatz abzusehen (§ 4:Abs. 4 Satz
3 der Satzung)

schreibgebühren
a) hand- oder maschinenschriftlich her­
gestellte Ausfertigungen, Abschriften
oder Auszüge aus Akten, Protokollen von
öffentlichen Verhandlungen, amtlichen
Büchern, Registern usw., soweit sie auf
Antrag erteilt werden.

Je angefangene seite DINA 4 einschließ­
lich Ausfertigungs- und Beglaublgungs­
vermerk
- in deutscher Sprache
- in fremder Sprache

4,-- DM
8,-- DM

b) bei Schriftstücken in tabellarischer
Form (Verzeichnisse, Listen, Rechnungen,
Zeichnungen und dergi. ) oder von Wlssen­
schaftlichen Texten nach dem Zeitaufwand/
je angefangene Viertelstunde 4,-- DM

c) Fotokopien (.Iilllichtungen)ohne Rück­
sicht auf Zahlen oder Zeilen und
Silben
1. bei einem Format bis DINA 4 -

je Seite
2. bei einem größeren Format

DINA 4 - je seite

1,--
2 --,

DH

DM"

d) Vervielfältigungen auf mechanischem
Wege je nach Umfang, Schwierigkeit und
Aufwand, je Selte 0,50 bis

1,-- DM



23

- Der Ausfertigung- und Beglaubigungs­
vermerk zu bl bis d) wird gesondert
nach Ziffer 7 berechnet

Ausstellung eines Negativzeugnisses
gern. § 28 Abs. 1 BauGB

Zurücknahme eines Antrags
(§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung

30,-- DH

1/10 bis 1/2


